
  

 

  

 

 

 

Stadt Freiberg am Neckar 

 
Satzung der Stadt Freiberg a. N. über die Erweiterung 

des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 

„Ortsmitte Geisingen“ 

 
 
Aufgrund des § 142 Absatz 3 i. V. m 141 Absatz 2 Baugesetzbuch 

(BauGB) in der derzeit gültigen Fassung beschließt der Gemeinderat der 
Stadt Freiberg a. N. in seiner Sitzung am 21.04.2009 folgende Satzung: 

 
 

§ 1 
 

Festlegung des Sanierungsgebiets 
 

Mit Beschluss des Gemeinderats der Stadt Freiberg a. N. am 12.07.2004, 

veröffentlich amt 15.07.2004 wurde das Sanierungsgebiet „Ortsmitte 
Geisingen“ förmlich festgelegt. 

 
Auf den Grundstücken Beethovenstraße 1, Flst.-Nr. 1012/1 und August-

Müller-Straße 28, Flst.Nr. 3000/3 liegen städtebauliche Missstände vor. 
Gem. § 141 Absatz 2 BauGB liegen hinreichende Beurteilungsunterlagen 

vor, die ein Absehen von der Durchführung vorbereitender 
Untersuchungen gem. § 141 Absatz 1 BauGB rechtfertigen. 

 
Die Grundstücke sollen durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

wesentlich verbessert oder umgestaltet werden. Die Aufnahme der o.g. 
Grundstücke in das bereits förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 

„Ortsmitte Geisingen“ ist zur Erreichung der Sanierungsziele dringend 
erforderlich. 

 

 
§ 2 

 
Verfahren 

 
Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. 

Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a 
BauGB finden Anwendung. 



§ 3 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung wird gemäß § 142 Abs. 1 BauGB mit ihrer ortsüblichen 
Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

 

 
  

Dirk Schaible 
Bürgermeister 

 
ausgefertigt: 

 
Freiberg a. N., 20.05.2009 

 
 

  
 


